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82/04 Apotheken, Arzneimittel 

Text 

Radioaktive Arzneispezialitäten, Generatoren, Kits oder Vorstufen radioaktiver 
Arzneispezialitäten 

§ 38. Bei radioaktiven Arzneispezialitäten, Generatoren, Kits oder Vorstufen radioaktiver 
Arzneispezialitäten hat die Gebrauchsinformation zusätzlich zu den Anforderungen dieser Verordnung 
geeignete Vorsichtsmaßnahmen, die der Anwender und der Patient während der Zubereitung und 
Verabreichung des Erzeugnisses zu ergreifen haben, sowie besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Entsorgung des Transportbehälters und seines nicht verwendeten Inhalts, zu enthalten. 
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